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ÖffentUchte Be~(anntmachung
Offenlegung der Bauleitplanentwürfe zur
a\ - Änderung .des Flächennutzungsplanes der Gemeinde
R\.... lmerskirchen sowie zur

b) Aufstellung des Bebauungsplanes Oekoven Nr. 4 )Dorfan-
ger«

Der Rat der Gemeinde Rommerskirchen hat in seiner Sitzung

am 23.08.1984 die Aufstellung des Bebauungsplanes Oekoven
Nr. 4 »Dorfanger« beschlossen sowie am 30.05.1985 zur Ord
nung der städtebaulichen Entwicklung die 5. Änderung des Flä
chennutzungsplanes der Gemeinde Rommerskirchen.
Nach Aufhebung der bisherigen Beschlüsse über die Ausle

gungen der Bauleitpläne, den bisherigen Beschluß über die 5.
Änderung des Flächennutzungsplanes und den bisherigen Sat
zungsbeschluß über den Bebauungsplan Oekoven Nr. 4 »Dor
fanger« hat der Rat der Gemeinde Rommerskirchen in seiner
Sitzung am 17.09.1987 die .
er~qute (zweite) Offenlegung
Q. Jeiden Bauleitpläne beschlossen und zwar gemäß § 3 Abs.
2 des Baugeselzbuches (SauGB) in der Fassung der Bekannt-

1ung vom 08.12.1986 (8GBI. I S. 2253) für die Dauer eines
tvlunats.
a) Der Geltungsbereich der 5. Änderung des Flächennut

zungsplanes der Gemeinde Rommerskirchen umfaßt
das Gebiet beiderseits des Köttelbaches einschließlich

der Bebauung an der Antoniusstraße und die Flächen
bis zur Straße »An den Linden« sowie die Anschlüsse an
die Kreisstraße 26 in beiden Richtungen. Mit dazu ge
hört die Altbebauung an der Römerstraße.

b), Der Bebauungsplanentwurf Oekoven Nr. 4 :tDorfangent
umfaßt das Gebiet zwischen der Römerstraße, der An
toniusstraße und der Straße :tAn den Linden« ein
schließlich der Flächen dieser Straße, Einmündungen

und privaten Straßenteilstücken auch auf der gegen
überliegenden Seite dieser Straßen. Außerdem gehö
ren dazu Flächen für die Verziehung der Einmündung an
der Neurather Straße in die Antoniusstraße, die Verbrei

terung der Antoniusstraße in nordwestliche Richtung
und die für die Veränderung der Straßeneinmündung
Römerstr:aße/~An den Linden« in nordöstliche Richtung
sowie für den Bau eines Radweges in südöstlich'e Rich

tung der Römerstraße erforderlichen Flächen.
Die Bauleitplanentwürfe liegen in der Zeit
vom 06.10. bis 09. '11.1987 einschließlich.

)m Rathaus Rommerskirchen. Bahnstraße 51, In 4049
Rommerskirchen 1 (Zimme 24-26) während der Dienst
stunden zu jedermanns Einsicht öffentlich aus.

1. vereinfachte Änderung des Bebauungsplane3 Rommers-
kirchen Ni'. 17 »Ahrweg(( .
Der Rat der Gemeinde Rommerskirchen hat in seiner Sitzung
am 17.09.1987 die 1. vereinfachte Änderung des Bebauungs
planes Rommerskirchen Nr. 17 »Ahrweg« gemäß § 13 BauGB
in der Fassung der Bekanntmachung vom 08.12.1986 BGBL I
S. 2253 als Satzung mit folgendem Inhalt beschlossen:
Die textlichen Festsetzungen Nr. 1,5. den aktiven Lärmschutz
betreffend, werden wie folgt ergänzt:
)Außerdem ist neben der vorgeschriebenen Wallwandkon
strul<tfon die Errichtung von massiven Mauern aus weißen oder
weißgestrichenen Steinen zulässig, desweiteren die Errichtung
von mit Erdreich verfüllten Ständerwerken.

Diese vorgenannten Konstruktionen sind nur dann zulässig,
wenn sie an der Seite zur L 375 mit immergrünen Gehölzen ge
pflanzt werden (z.B. Efeu). Sie müssen außerdem lückenlos an
die Wallwandkonstruktion angeschlossen werden. Die Mauer
ist außerdem entweder mit entsprechendem P11anzabstand zur
L 375 oder mit Rücl<sprüngen (Nischen) in ausreichendem Ab
stand von maximal 4,5 m zur Unterbringung der zuvor be
schriebenen Rankgewächse zu versehen.«
Es wird darauf hingewiesen, daß der aktive Lärmschutz, im Be
reich entlang der L 375 und im Kurvenbereich zur Einmündung
der Straße am »Alten Wasserwerk« festgesetzt ist.
Die Änderung des Bebauungsplanes liegt ab sofort im Hoch
bau- und Planungsamt der Gemeinde Rommerskirchen, Rat
haus Eckum (Zimmer-Nr. 24 und 25), Bahnstraße 51, in 4049
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Rommersl<irchen 1, während der allgemeinen Dienststunden
zu jedermanns Einsicht öffentlich aus.
Es wird darauf hingewiesen, daß die Ver.letzung der in § 214
Abs. 1 Nr. 1 und 2 des BauGB b;ezeichneten Verfahrens- und
Formvorschriften dann unbeachtlich ist, wenn sie nicht inner

halb eines Jahres seit dieser Bekanntmachung schriftlich ge
genüber der Gemeinde geltend gemacht worden ist.
Mängel der I\bwägung sj/1(tebenfalls unbeachtlich, wenn sie
nicht innerhalb von 7 Jahren seit dieser Bekanntmachung ge
genüber der Gemeinde geltend gemacht worden sind. Der
Sachverhalt, der die Verletzung von Vertahrens- und Formvor
schriften oder den Mangel der Abwägung begründen soll, ist
darzulegen.
Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 2
des BauGB, über die Entschädigung von durch den 8ebau
ungsplan eintretenden Vermögens nachteilen sowie über die

Fälligkeit und das Erlöschen entsprechender Entschädigungs
ansprüche, wird hingewiesen. Gemäß § 4 Abs. 2 der Gemein
deordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung
der Bekanntmachung vom 13.08.1984 (GV NW S 475) kann die
Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemein
deordnung gegen die vorstehend bekanntgemachte Änderung
das Bebauungsplanes nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Ver
kündung bzVJ. Bekanntmachung nicht mehr geitend gemacht
werden, es sei denn

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt,
b) die Bebauungsplanänderung ist nicht ordnungsgemäß öf
fentlich bekanntgemacht worden,

c) der Gemeindedirektor hat den Ratsbeschluß vorher bean
standet oder

d) der Form- oder Vertahrensmangel ist gegenüber der Ge
meinde Rommerskirchen vorher gerügt und dabei die verletzte
Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den
Mangel ergibt.

Rommerskirchen, den 18.09.1987 -1Gemeinde Rommerskirchen ...
Der Bürgermeister .

Faller

Bauvorhaben der Gemeinde
Romrners~{irchen

Ausbau der Kastsnienallee in Rommerskircllen

Die Gemeinde Rommerskirchen, der Gemeindedirektor,
schreibt den Ausbau der Kaslanienallee in Rommerskirchen
Eckum öffentlich aus:

-Bodenabtrag 850 cbm
- Unterbau 2100 qm
- Binderausgleich 1500 qm

- - Betonsteinpflaster 3600 qm
- Betonsteinrinne 690 m
- Borde »T« 400 m

Die Arbeiten sind in einem Los ausgeschrieben. Die Maß
nahme wird mit öffentlichen Mitteln gefördert.
Der Baubeginn ist am 26.10.1987 vorgesehen, die Bauzeit mit
80 Arbeitstagen festgesetzt.
Die Angebote können ab 29.09.1987, solange der Vorrat reicht,
gegen Vorlage einer Einzahlungsquittung über 50,00 DM auf
das Konto Nr. 170431 der Gemeinde Rommerskirchen bei der·

Kreissparkasse Rommersklrchen \312 513 50) unter Angabe
de's Verwendungszweckes bei der Gemeinde Romrnersl~lr-·
ehen, Bauamt, 4049 Rommerskirchen 1, Bahnstraßa 1, abge
holt werden.

. Nähere Auskünfte erteilt das Ingenieurbüro Sienko + Partner,
Scheffershof 4, 5090 Leverkusen 1, Tel.: 0214/502844.
Die Submission findet am 15.10.1987, 10.00 Uhr, Zimmer 19,
bei der Gemeinde Rommerskirchen statt.

Für den Zuschlag kommen nur Firmen in Frage, die den Nach
weis vergleichbarer, einwandfrei ausgeführter Leistungen er
bracht haben.

Der Gemeindedirektor
Weiter

Erster Beigeordneter

A .. !us;zuge a.USaer
Nie der s c ifr if t

über die 23. Sitzung (X. Wahlperiode) des Bauausschusses
der Gemeinde Aommerskirchen am

Donnerstag, dem 03.09.Hl87 um 17.00 Uhr
im SitzlJngszimmer der Gemeinschaftshauptschule am Nettes
heimer Weg

Voranfraga zwecks Nutwngsplan.änderung eines ehemali
gen landwirtschaftlichen Hofes in einen BeiriGb zur Repara
tur und Vermietung von Ba!auchtungsan!sgsi1 und Besehel
lungsanlsgen in Anstel, Weidenstraße 4
Beschluß:

Das Einvernehmen gemäß § 36 i. V. m. § 34 BauGß kann zu der
beantragten Nutzungsänderung für das Anwesen Weiden

straße 4 vorerst nicht erteilt werden. Die in dem Antrag ge
machten Angaben reichen nicht aus, um zu erl~ennen, ob sich
der Betrieb gemäß § 34 BauGB einfügt, vor allem in Bezug auf
die Art der Nutzung. Unkklar ist, ob die durch den Betrieb auf
tretenden Störungen infolge der Tei!tätigkeiten wie schreinern,
reparieren von Beschallungsanlagen und nächtliche LKW
Transporte für die Umgebung noch zumutbar sind. Es ist dar

auf hinzuweisen, daß für städtebaulich unverträgliche Gewer
bebetriebe in Anstel ein Gevverbegebiet in Planung ist.
Stimmenverhältnis: einstimmig

Beschluß-Nr. 5"

Antrag auf Genehmigung einer Leuchtwerbeanlaga auf dem
Grundstück Venloer Straße 55 in Rommerskirchen
Beschluß:

Das Einvernehmen §36 i. V. m. §34 BauGB wird zu der Werbe
anlage erteilt.
Stimmenverhältnis: einstimmig

Beschluß-Nr. 544

Bauvoranfrage bezüglich der Zulässigkeit eines zweiten
Wohnhauses auf dem Grundstück Stemmeiner Weg 9 in
Butzheim

Beschluß: ..
Das Einvernehmen zur der Bauvoranfrage vom 26.07.1987 be- .
züglich der Errichtung eines zweiten Wohnhauses im Hinterge
lände des Grundstückes Gemarkung Nettesheim-Butzheim,

Flur 11, Flurstück 19 wird gemäß §36 i. V. m. §34 SauGB nicht
erteilt. -

Stimmenverhältnis: 11 Ja-Stimmen, 1 Enthaltung, 3 Gegel
stimmen

Beschluß-Nr. 54.&:

Zwei Bauanträge zur Errichtung von je einem Einfamilien
haus im Baugabiet·am Sinstedener Weg
Beschluß:

Im Rahmen der Stellungnahme der Gemeinde zu den beiden

Bauvorhaben sollen keine Bedenken bezüglich der etwas deut
licher abweichenden Dachform vorgebracht werden.
Stimmenverhältnis: einstimmig

Beschluß-Nr. 546

Antrag auf Vorbescheid bezOglieh der Zulässigkeit einer La
den erweiterung in Rommerskirchen an der Kkcnstraßa 13
Beschluß:

Das Einvernehmen zu der Ladenef\veiterung Kirchstr. 18, wird
gemäß § 36 i. V. m. § 34 BauGB erteilt.

Stimmenverhältnis: einstimmig
Beschluß-Nr. 547

Antrag auf Vorbescheid bezOglich dar Zulässigk.sit eines
Umbaues und einer Erweiterung der vorhandenen Arztpraxis
Kastanienallee 6
Beschluß:

Das Einvernehmen gemäß § 36 i. V. m. §34 BauGB wird zu der
Voranfrage bezüglich der Erweiterung der Arztpraxis nicht er
teijt. Das Vorhaben fügt sich nicht in die umgehende Bebauung,
im wesentlichen in Bezug auf die klar erkennbare Bauflucht
ein. Vorhandene notwendige Stellplätze gehen verioren. Er
satzstellplätze sind nicht nachgewiesen.
Stimmenverhältnis: einstimmig
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Rommerskirchen 1, während der allgemeinen Dienststunden
zu jedermanns Einsicht öffentlich aus.
Es wird darauf hingewiesen, daß die Ver.letzung der in § 214
Abs. 1 Nr. 1 und 2 des SauGB b;ezeichneten Verfahrens- und
Formvorschriften dann unbeachtlich ist, wenn sie nicht inner

halb eines Jahres seit dieser Bekanntmachung schriftlich ge
genüber der Gemeinde geltend gemacht worden ist.
Mängel der Abwägung sine.1:ebenfalls unbeachtlich, wenn sie
nicht innerhalb von 7 Jahren seit dieser Bekanntmachung ge
genüber der Gemeinde geltend gemacht worden sind. Der
Sachverhalt, der die Verletzung von Verfahrens- und Formvor
schriften oder den Mangel der Abwägung begründen 5011, ist
darzuleoen.
Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 2
des BauGB, über die Entschädigung von durch den Bebau
ungsplan eintretenden Vermögensnachteilen sowie über die

Fälligkeit und das Erlöschen entsprechender Entschädigungs
ansprüche, wird hingewiesen. Gemäß § 4 Abs. 2 der Gemein
deordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung
der Bekanntmachung vom 13.08.1984 (GV NW S 475) kann die
Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemein
deordnung gegen die vorstehend bekanntgemachte Änderung
des Bebauungsplanes nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Ver
kündung bzVJ. Bekanntmachung nicht mehr geitend gemacht
werden, es sei denn

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt,
b) die Bebauungsplanänderung ist nicht ordnungsgemäß öf
fentlich bekanntgemacht worden,

c) der Gemeindedirektor hat den Ratsbeschluß vorher bean
standet oder

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Ge
meinde Rommerskirchen vorher gerügt und dabei die verletzte
Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den
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Rommerskirchen, den 18.09.1987 --1Gemeinde Rommerskirchen . >.
Der Bürgermeister .
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Bauvorhaben der Gemeinde
Romrners~'drchen

Ausbau der Kastanienallee in Rornmerskircllen

Die Gemeinde Rommerskirchen, der Gemeindedirektor,
schreibt den Ausbau der Kaslanienallee in Rommerskirchen
Eckum öffentlich aus:

-Bodenabtrag 850 cbm
- Unterbau 2100 qm
- Binderausgleich 1500 qm

- - Betonsteinpflaster 3600 qm
- Betonsteinrinne 590 m
- Borde »T« 400 m

Die Arbeiten sind in einem Los ausgeschrieben. Die Maß
nahme wird mit öffentlichen Mitteln gefördert.
Der Baubeginn ist am 26.10.1987 vorgesehen, die Bauzeit mit
80 Arbeitstagen festgesetzt.
Die Angebote können ab 29.09.1987, solange der Vorrat reicht,
gegen Vorlage einer Einzahlungsquittung über 50,00 DM aur
das Konto Nr. 170431 der Gemeinde Rommerskirchen bei der>
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ehen, Bauamt, 4049 Rommerskirchen 1, Bahnstraße 1, abge
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Scheffershof 4, 5090 Leverkusen 1, Tel.: 0214/502844.
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Für den Zuschlag kommen nur Firmen in Frage, die den Nach
weis vergleichbarer, einwandfrei ausgeführter Leistungen er
bracht haben.

Der Gemeindedirektor
Weiter

Erster Beigeordneter

A .. !uszuge a.US(jer
Nie der s c ifr i f t

über die 23. Sitzung (X. Wahlperiode) des Bauausschusses
der Gemeinde Rommerskirchen am

Donnerstag, dem 03.09.Hl67 um 17.00 Uhr
im Sitzungszimmer der Gemeinschaftshauptschule am Nettes
heimer Weg

Voranfraga zwecks Nutzungsplan.änderung eines ehemali
gen landwirtschaftlichen Hofes in einen Beirieb zur Repara
tur und Vermietung von Balauchtullgsan!agsn und Baschal
lungs3nlsgen in Anstel, Weidenstraße 4
Beschluß:

Das Einvernehmen gemäß §36 i. V. m. § 34 BauGB kann zu der
beantragten> Nutzungsänderung für das Anwesen Weiden
straße 4 vorerst nicht erteilt werden. Die in dem Antrag ge
machten Angaben reichen nicht aus, um zu erl~ennen, ob sich
der Betrieb gemäß § 34 BauGB einfügt, vor allem in Bezug auf
die Art der Nutzung. Unkkiar ist, ob die durch den Betrieb auf
tretenden Störungen infolge der Tei!tätigkeiten wie schreinern,
reparieren von Beschallungsanlagen und nächtliche LKW
Transporte für die Umgebung noch zumutbar sind. Es ist dar
auf hinzuweisen, daß für städtebaulich unverträgliche Gewer
bebetriebe in Anstel ein Gewerbegebiet in Planung ist.

Stimmenverhältnis: einstimmig
Beschluß-Nr. 5<.

Antrag auf Genehmigung einer Leuchtwerbeanlaga auf dem
Grundstück Venloer Straße 55 in Rommerskirchen
Beschluß:

Das Einvernehmen §36 i. V. m. §34 BauGB wird zu der Werbe
anlage erteilt.
Stimmenverhältnis: einstimmig

Beschluß-Nr. 544

Baulloranfrage bezüglich der Zulässigkeit eines zweiten
Wohnhauses auf dem Grundstück Slommelner Weg 9 in
Butzheim
Beschluß:

Das Einvernehmen zur der Bauvoranfrage vom 26.07.1987 be- .
züglich der Errichtung eines zweiten Wohnhauses im Hinterge
lände des Grundstückes Gemarkung Nettesheim-Butzheim,

Flur 11, Flurstück 19 wird gemäß §36 i. V. m. §34 8auGB nicht
erteilt. -

Stimmenverhältnis: 11 Ja-Stimmen, 1 Enthaltung, 3 Geger
stimmen

Beschluß-Nr. 54.1:

Zwei Bauanträge zur Errichtung von je einem Einfamilien
haus im Baugebiet am Sinstedener Weg
Beschluß:

Im Rahmen der Stellungnahme der Gemeinde zu den beiden
Bauvorhaben sollen keine Bedenken bezüglich der etwas deut
licher abweichenden Dachform vorgebracht werden.
Stimmenverhältnis: einstimmig

Beschluß-Nr. 546

Antrag auf Vorbeecheid bezOglich der Zulässigkeit einer La
den erweiterung in Rommerskirchen an der KirehstraBe 13
Beschluß:
Das Einvernehmen zu der Ladenerweiterung Kirchstr. 18, wird
gemäß § 36 i. V. m. § 34 BauGB erteilt.

Stimmenverhältnis: einstimmig
Beschluß-Nr. 547

Antrag auf Vorbescheid bezOglich dar Zulässigkeit eines
Umbaues und einer Erweiterung der vorhandenen Arztpraxis
Kastanienallee 6
Beschluß:

Das Einvernehmen gemäß § 36 i. V. m. § 34 BauGB wird zu der
Voranfrage bezüglich der Erweiterung der Arztpraxis nicht er
teijt. Das Vorhaben fügt sich nicht in die umgehende Bebauung,
im wesentlichen in Bezug auf die klar erkennbare Bauflucht
ein. Vorhandene notwendige Stellplätze gehen verioren. Er
satzstellplätze sind nicht nachgewiesen.
Stimmenverhältnis: einstimmig


